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Nach Einschätzung der Gemeinde wesentliche, bereits vorliegende, umweltbezogene 
Stellungnahmen: 
 
Von der Gemeinde eingeholte Stellungnahmen: 

• Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanz zum Bebauungsplan „Metzgeräcker-Süd“ 
Weinstadt-Endersbach vom 10.02.2023, Friedemann Planungsgruppe 
LandschaftsArchitektur+Ökologie, Ostfildern 

• Weinstadt B-Plan Metzgeräcker Süd, Faunistische Datenerhebung und 
artenschutzfachliche Beurteilung, Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung J. 
Trautner (ATP), Filderstadt, Januar 2023 

• Lärmschutz Baugebiet Halde V, 1.Änderung Weinstadt-Endersbach, ISIS Ingenieurbüro 
für Schallimmissionsschutz, Riedlingen, Dez 2022 

• Technischer Bericht mit Anlagen, Simulation der Zufahrt eines Sondegebietes zur 
gartenbaulichen Erzeugung an der Rommelshauser Str. in Weinstadt, Bernard Gruppe, 
Köln, 28.02.2023 
 

Im Rahmen der Offenlage eingegangene, umweltbezogene Stellungnahmen 
1. Landratsamt Rems-Murr-Kreis, Stellungnahme vom 02.10.2019 und 27.11.2019 
2. Regierungspräsidium Stuttgart Referat 21, Stellungnahme vom 27.09.2019 mit Verweis 

auf 07.11.2018 
3. Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege, Stellungnahme vom 

16.08.2019 
4. Regierungspräsidium Freiburg, Stellungnahme vom 14.08.2019 mit Verweis auf 

24.10.2018 
5. I H K Bezirkskammer Rems-Murr, Stellungnahme vom 25.09.2019 mit Verweis auf 

05.11.2018 
6. Private Stellungnahme vom 27.09.2019 / 04.08.2020 

 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: 
 
Art der umweltbezogenen Information,  
die Änderungen des Bebauungsplans betreffend  

Fundstelle 

Schutzgut Mensch:   

- zu Beeinträchtigungen des bestehenden Unternehmens 
durch die Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des 
Plangebietes  

Landratsamt Rems-Murr-Kreis 
Stellungnahme vom 
02.10.2019, Private 
Stellungnahme  
vom 27.09.2019 und 
04.08.2020 

- zu Beeinträchtigungen des bestehenden Unternehmens 
durch die Regelung bestimmter Betriebszeiten und 
Einschränkungen künftiger Betriebserweiterungen 

I H K Bezirkskammer  
Rems-Murr und Private 
Stellungnahme  
vom 27.09.2019  
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- zu Lärmemissionen des Sondergebietes Begründung, Umweltbericht, 
Gutachten Lärmschutz 
(Baugebiet) Halde V.1. Änd. 

- zu Lärmimmissionen durch Straßenverkehr Umweltbericht, RP Stuttgart 

Schutzgut Tiere / Pflanzen / Biotope  

- zum Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Tierarten 
(insb. Brutvögel Bluthänfling, Großer Feuerfalter) 

Untersuchung europarechtlich 
geschützter Tierarten, 
Umweltbericht 

- zu Konflikten mit artenschutzrechtlich relevanter Tierarten  Untersuchung europarechtlich 
geschützter Tierarten, 
Umweltbericht 

- zur Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen  Untersuchung europarechtlich 
geschützter Tierarten, 
Umweltbericht, Landratsamt 
Rems-Murr-Kreis 
Stellungnahme vom 
27.11.2019, Private 
Stellungnahme  
vom 27.09.2019 

Schutzgut Fläche und Boden  

- Bodenbewertung  Landratsamt Rems-Murr-Kreis 
Stellungnahme vom 
02.10.2019, Umweltbericht 

- zur Geotechnik, insb. Gibskeuper, tonig/tonig-schluffigen 
Verwitterungsboden, Verkarstungserscheinungen 

Regierungspräsidium Freiburg 

- hohe Funktionserfüllung des Bodens  Umweltbericht 

Schutzgut Wasser  

- zur kommunalen Abwasserbeseitigung, insb. 
Niederschlagswasserbeseitigung und Rückhaltevolumen 

Landratsamt Rems-Murr-Kreis 

- Wasserkreislauf, Niederschlagswasserbeseitigung  Umweltbericht 

Schutzgut Luft / Klima 
 

- Geringe Bedeutung  Umweltbericht  

Schutzgut Landschaftsbild  

- Eingrünung, Ortsrand Umweltbericht 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter  

- weitere Hinweise zu archäologischen Kulturdenkmalen Regierungspräsidium Stuttgart 
Landesamt für Denkmalpflege  
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Schäfer, Christiane (BAG)

Von: Paul, Melanie <M.Paul@rems-murr-kreis.de>
Gesendet: Mittwoch, 27. November 2019 07:32
An: Schäfer, Christiane (BAG)
Cc: Ruppert, Martin; Berg, Simon
Betreff: AW: BP  Metzgeräcker Süd - Ergänzung der Stellungnahme LRA vom

02.10.2019

Sehr geehrte Frau Schäfer,

vielen Dank für die Zusendung der Unterlagen.

Das Artenschutzgutachten ist plausibel und wird akzeptiert. Da der Große Feuerfalter tatsächlich im
Untersuchungsgebiet gefunden wurde, ist die Maßnahme A7.1 (M1) zwingend erforderlich um Verbotstatbestände
nach § 44 auszuschließen. Eine ökologische Begleitung der Artenschutzmaßnahme ist zwingend erforderlich.
Die Maßnahme für die Zauneidechsen (A7.3) kann entfallen, da kein Vorkommen nachgewiesen wurde.

Die Artenschutzbelange wurden ausreichend berücksichtigt, aus naturschutzfachlicher Sicht gibt er hierzu keine
Bedenken.

Freundliche Grüße
Melanie Paul
--
Fachbereich Naturschutz und Landschaftspflege
Amt für Umweltschutz
Landratsamt Rems-Murr-Kreis
Stuttgarter Straße 110
71328 Waiblingen
Telefon: 07151/501-2751
Telefax : 07151/501-2789
Email: <<mailto:m.paul@rems-murr-kreis.de>>
Internet: <<http://www.rems-murr-kreis.de>>

Von: Schäfer, Christiane (BAG) <c.schaefer@baldaufarchitekten.de>
Gesendet: Mittwoch, 20. November 2019 11:57
An: Paul, Melanie <M.Paul@rems-murr-kreis.de>
Cc: Schlegel, Reinhard <r.schlegel@Weinstadt.de> (r.schlegel@Weinstadt.de) <r.schlegel@Weinstadt.de>
Betreff: BP Metzgeräcker Süd - Ergänzung der Stellungnahme LRA vom 02.10.2019

Sehr geehrte Frau Paul,

anbei wie besprochen das nun vorliegende Artenschutzgutachten Nov. 2019 zum Bebauungsplan
Metzgeräcker Süd, mit der Bitte um abschließende Stellungnahme.
Die aufgrund der gutachterlichen Aussagen erforderliche Maßnahme M1 zum Schutz des Großen
Feuerfalters war bereits im Bebauungsplan-Entwurf vom 06.06.2019, erg. 02.07.2019 enthalten.
Die Maßnahme, die im Bebauungsplan-Entwurf vom 06.06.2019, erg. 02.07.2019 vorsorglich für die
Zauneidechse enthalten war (Festsetzung A7.3 im Textteil des Bebauungsplans), kann zum
Satzungsbeschluss entfallen.

Plan und Textteil des BP-Entwurf sende ich Ihnen der Vollständigkeit halber nochmals zu. Bei Fragen
stehe ich gerne zur Verfügung. Im Voraus vielen Dank.
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Mit freundlichen Grüßen

i. A. Dipl.-Ing. Christiane Schäfer
Stadtplanerin

baldauf architekten und stadtplaner gmbh
Geschäftsführer: Prof. Dr. Ing. Gerd Baldauf
Freier Architekt BDA und Stadtplaner
Schreiberstraße 27 | 70199 Stuttgart

Tel.: 0711 96787-24 | Fax: 0711 96787-22
c.schaefer@baldaufarchitekten.de
www.baldaufarchitekten.de

Amtsgericht Stuttgart HRB 726388 / St.Nr.: 99041/02271

Diese E-Mail könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat
sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail.
Das unerlaubte Verwenden, Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail und / oder ihrer Anhänge ist nicht gestattet.
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 WN Weinstadt v.U. BPL Metzgeräcker Süd 

hier: Frühzeitige Beteiligung TÖ und Scoping gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Ihr Schreiben vom 19.09.2018 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt aus Sicht der Abteilung 4 - Straßenwesen 

und Verkehr - zu der vorbezeichneten Planung wie folgt Stellung. 

 

Das oben genannte Untersuchungsgebiet befindet sich an der Landesstraße L 1199. 

Es ist ein gesetzlicher Anbauabstand von 20 m gemäß § 22 StrG einzuhalten. Dies 

gilt auch für Garagen, Carports, Werbeanlagen, Nebenanlagen (alle Teile) nach § 14 

BauNVO, usw.. Für die Außenbeleuchtungen sollte eine Blendfreiheit für die Ver-

kehrsteilnehmer sichergestellt werden.  
 

Die Erschließung des Gebietes kann nur über die bestehende Zu- / Ausfahrt der 

Rommelstraße erfolgen. Weitere Zu- / Ausfahrten entlang der Landesstraße 1199 

sind nicht zulässig (siehe Flst. 1100/2). 

 

Wir bitten, die aufgeführten Punkte in den schriftlichen und zeichnerischen Teil des 

Bebauungsplans mit zu übernehmen. 
 



- 2 - 

Im Bereich des Bebauungsplans wird der Fuß-, Rad- u. Wirtschaftsweg mit einer ge-

planten Breite von 4m weiter ausgebaut. Aus diesem Grunde ist am Knotenpunkt der 

Landesstraße L 1199  (Rommelshäuser Straße - Richtung Endersbach) zu prüfen, ob 

eine Anpassung zur sicheren Querung erforderlich ist. 

 

Bei Werbeanlagen außerhalb der Bauverbotszone ist darauf zu achten, dass die Ver-

kehrsteilnehmer auf der Landesstraße L 1199 nicht abgelenkt oder geblendet werden. 

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass der Übertragung visueller Informationen auf 

einem Display oder Videoflächen aus Gründen der Verkehrssicherheit auf der Lan-

desstraße nicht zugestimmt wird. 

 

Die gesetzlichen Bestimmungen für den Lärmschutz nach BImSchG sind zu beach-

ten. Sofern die Lärmberechnung die Schwellenwerte überschreitet, sind entsprechen-

de Lärmschutzvorkehrungen auf Kosten des Antragstellers zu treffen. 

 

Zusammenfassend sind alle weiteren Planungen sowie geplanten Umgestaltungen in 

unmittelbarer Nähe oder Anbindung von der Landesstraße frühzeitig und auf Grund-

lage von Detailplänen mit dem Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung 4 Straßen-

wesen und Verkehr, abzustimmen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Karsten Grothe 
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208-3046 
Frau Koschel 
2511 // 18-08519 

 
 

 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
A  Allgemeine Angaben 
 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften "Metzgeräcker Süd", Stadt Weinstadt, 
Stadtteil Endersbach, Rems-Murr-Kreis (TK 25: 7122 Winnenden)   
  
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange und Scoping 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
  
Ihr Schreiben Az. SaSi vom 19.09.2018 
 
Anhörungsfrist 09.11.2018 
 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
 
1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können 
 
Keine 
 
 
2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 
 
Keine
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
 
 
Geotechnik 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffent-
licher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, 
Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise 
in den Bebauungsplan: 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Gesteinen der Grabfeld-Formation (Gipskeuper). Diese werden 
von Löss mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit verdeckt. 
 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie mit lokalen 
Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, 
ist zu rechnen. 
 
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 
nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer 
geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 
(2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 
Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der 
Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der 
Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mul-
den-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Trag-
fähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offene bzw. lehmerfüllte Spalten) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
 
Boden 
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
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Grundwasser 
 
Das Plangebiet liegt außerhalb eines bestehenden oder geplanten Wasserschutzgebietes. 
Aus hydrogeologischer Sicht sind keine weiteren Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
 
Bergbau 
 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
  
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen 
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder Althohlräumen betroffen. 
 
 
Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-
Kataster) abgerufen werden kann. 
 
 
 
 
 
Anke Koschel 
Dipl.-Ing. (FH) 
 








































